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2 0 5 . Kundmachung: Geltungsbereich der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten

206. Kundmachung: Ratifikation des Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch Griechenland und Portugal

2 0 7 . Elfte Niederschrift (Procès-Verbal) betreffend die Verlängerung der Deklaration über den
vorläufigen Beitritt Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommen
(NR: GP XIV RV 1077 AB 1167 S. 118. BR: AB 1971 S. 383.)

2 0 8 . Zweite Niederschrift (Procès-Verbal) betreffend die Verlängerung der Deklaration über den
vorläufigen Beitritt der Philippinen zum Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommen
(NR: GP XIV RV 1076 AB 1166 S. 118. BR: AB 1970 S. 383.)

2 0 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 2. Mai 1979 über den Geltungs-
bereich der Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates haben Griechenland und Portugal
die Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (BGBl. Nr. 210/1958, letzte
Kundmachung über den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 748/1974) am 28. November 1974 bezie-
hungsweise am 9. November 1978 ratifiziert und
zwar Portugal in der Fassung der Zusatzproto-
kolle Nr. 3 *) und Nr. 5 **), wobei es folgende
Vorbehalte erklärt hat:

I. Artikel 5 der Konvention wird nur nach
Maßgabe der Artikel 27 und 28 der Militärdis-
ziplinarvorschriften angewendet, die Festnahmen
für Militärpersonen vorsehen.

Artikel 27 und 28 der Militärdisziplinarvor-
schriften lauten jeweils:

Artikel 27:
„1. Festnahmen bestehen in der Einschließung

des Täters in hiezu bestimmten Räumlich-
keiten, an einem geeigneten Ort, einer Ka-
serne oder Militäranstalt, an Bord eines
Schiffes in einem geeigneten Raum und in
Ermangelung solcher an einem von der zu-
ständigen Behörde bestimmten Ort.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 330/1970
*•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 84/1972

2. Während der Strafdauer können die Militär-
personen zwischen Tagwache und Sonnen-
untergang den ihnen obliegenden Diensten
nachkommen."

Artikel 28:

„Strenger Arrest besteht in der Einschlie-
ßung des Täters in den hiezu bestimmten
Räumlichkeiten."

II. Artikel 7 der Konvention wird nur nach
Maßgabe von Artikel 309 der Verfassung der
Republik Portugal angewendet, der die Anklage
und Verurteilung von Beamten und Bediensteten
der Staatspolizei vorsieht (PIDE-DGS).

Artikel 309 der Verfassung lautet:

Artikel 309:

„1. Das Gesetz Nr. 8/75 vom 25. Juli 1975
bleibt in der Fassung des Gesetzes Nr. 16/75
vom 23. Dezember 1975 und des Gesetzes
Nr. 18/75 vom 28. Dezember 1975 in Kraft

2. Die strafrechtliche Beurteilung der in den
Artikeln 2 (2), 3, 4 (b) und 5 des im obigen
Absatz angeführten Gesetzes bezeichneten
Handlungen kann durch ein Gesetz im ein-
zelnen festgelegt werden.

3. Die in Artikel 7 des genannten Gesetzes vor-
gesehenen außerordentlichen mildernden
Umstände können durch ein Gesetz im ein-
zelnen festgelegt werden."

[Das Gesetz Nr. 8/75 legt die Strafen fest, die
bei den Beamten, Funktionären und Mitarbeitern
der ehemaligen Sicherheitsgeneraldirektion (frü-
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her Internationale Polizei und Staatspolizei) an-
zuwenden sind, die nach dem 25. April 1974 auf-
gelöst wurde, und bestimmt, daß in solchen Fäl-
len ein Militärgericht zuständig ist.]

III. Artikel 10 der Konvention wird nur nach
Maßgabe von Artikel 38 (6) der Verfassung der
Republik Portugal angewendet, der festlegt, daß
Fernsehunternehmen nicht privates Eigentum
sein können.

Artikel 38 (6) der Verfassung lautet:

Artikel 38:
„6. Fernsehunternehmen können nicht Privat-

eigentum sein."

IV. Artikel 11 der Konvention wird nur nach
Maßgabe von Artikel 60 der Verfassung der Re-
publik Portugal angewendet, der die Aussperrung
verbietet.

Artikel 60 der Verfassung lautet:

Artikel 60:
„Die Aussperrung ist verboten."

V. Artikel 4 (3) (b) der Konvention wird nur
nach Maßgabe von Artikel 276 der Verfassung
der Republik Portugal angewendet, der die Ein-
führung der Zivildienstpflicht vorsieht.

Artikel 276 der Verfassung lautet:

Artikel 276:
„1. Die Verteidigung des Vaterlandes ist die

grundlegende Pflicht jedes Portugiesen.
2. Es besteht allgemeine Wehrpflicht unter den

gesetzlich vorgesehenen Bedingungen und
für die gesetzlich vorgesehene Dauer.

3. Die für den Wehrdienst mit der Waffe für
untauglich erklärten Personen und die Wehr-
dienstverweigerer aus Gewissensgründen ha-
ben entsprechend ihrem Fall einen Präsenz-
dienst ohne Waffe oder einen Zivildienst ab-
zuleisten.

4. Ein Zivildienst kann anstelle vom oder er-
gänzend zum Wehrdienst eingerichtet wer-
den und für die vom Wehrdienst befreiten
Bürger zur Pflicht gemacht werden.

5. Wer sich der Erfüllung seiner Wehrdienst-
pflicht oder Zivildienstpflicht entzieht, kann
keine Anstellung im Staat oder in einer öf-
fentlichen Körperschaft behalten oder er-
halten.

6. Niemand darf in seiner Stellung, seinen so-
zialen Vergünstigungen oder seinem Beruf
durch die Ableistung des obligatorischen
Wehrdienstes oder Zivildienstes Nachteile
erleiden."

VI. Artikel 11 der Konvention wird nur nach
Maßgabe von Artikel 46 (4) der Verfassung der
Republik Portugal angewendet, der Organisatio-

nen verbietet, die sich zur faschistischen Ideologie
bekennen.

Artikel 46 (4) der Verfassung lautet:

Artikel 46:
„4. Bewaffnete oder militärische, militarisierte

oder paramilitärische Vereine, die weder
dem Staat noch den Streitkräften unterste-
hen, sowie Organisationen, die sich zur fa-
schistischen Ideologie bekennen, sind verbo-
ten."

Ferner hat das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland notifiziert, daß die
Konvention für folgende Gebiete von den nach-
stehend angeführten Zeitpunkten an nicht mehr
gilt:

Gebiete: Zeitpunkte:
Salomon-Inseln 7. Juli 1978
Seychellen 28. Juni 1978
Tuvalu 1. Oktober 1978
Dominica 3. November 1978

Kreisky

206 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 2. Mai 1979 über die Ratifikation
des Zusatzprotokolls zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten durch Griechenland und Portugal

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates haben Griechenland und Portugal
das Zusatzprotokoll zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten (BGBl. Nr. 210/1958, letzte Kundmachung
über den Geltungsbereich BGBl. Nr. 749/1974)
am 28. November 1974 beziehungsweise am
9. November 1978 unter Erklärung folgende
Vorbehalte ratifiziert.

GRIECHENLAND

In Anwendung des Artikels 2 des Zusatzpro-
tokolls aus 1952 erklärt die Regierung Griechen-
lands im Hinblick auf verschiedene Bestimmun-
gen des in Griechenland in Geltung stehenden
Gesetzes über den Unterricht einen Vorbehalt,
demzufolge der in Artikel 2 zweiter Satz fest-
gelegte Grundsatz nur in dem Maße angenom-
men wird, als er mit der Erteilung eines geeig-
neten Unterrichts und mit der Gewährung einer
geeigneten Ausbildung vereinbar ist und nicht
zu übermäßigen öffentlichen Ausgaben führt.

PORTUGAL

VII. Artikel 1 des Zusatzprotokolls wird nur
nach Maßgabe von Artikel 82 der Verfassung der
Republik Portugal angewendet, der besagt, daß
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die Enteignung von Besitzern von Ländereien
und Großgrundbesitzern, Unternehmensleitern
oder Aktionären keinerlei vom Gesetz festzule-
gende Entschädigung nach sich ziehen kann.

Artikel 82 der Verfassung lautet:

Artikel 82:
„1. Die Modalitäten für staatliches Eingreifen

und die Verstaatlichung und Vergesellschaf-
tung der Produktionsmittel sowie die Kri-
terien zur Berechnung der Entschädigungen
werden vom Gesetz festgelegt.

2. Es kann vom Gesetz bestimmt werden, daß
die Enteignung von Besitzern von Lände-
reien und Großgrundbesitzern, Unterneh-
mensleitern oder Aktionären keinerlei Ent-
schädigung nach sich zieht."

VIII. Artikel 2 des Zusatzprotokolls wird nur
nach Maßgabe von Artikel 43 und 75 der Ver-
fassung der Republik Portugal angewendet, die
den konfessionslosen öffentlichen Unterricht, die
Oberaufsicht des Staates über den privaten Un-
terricht und die Gültigkeit der gesetzlichen Be-

stimmungen für die Schaffung von privaten
Lehranstalten festlegen.

Artikel 43 und 75 der Verfassung lauten jeweils:

Artikel 43:

„1. Die Lern- und Lehrfreiheit ist gewährleistet.

2. Der Staat kann sich nicht das Recht anma-
ßen, Erziehung und Kultur nach irgendwel-
chen philosophischen, ästhetischen, politi-
schen, ideologischen oder religiösen Richt-
linien zu planen.

3. Der öffentliche Unterricht ist konfessions-
los."

Artikel 75:

„1. Der Staat hat gemäß den Bedürfnissen der
gesamten Bevölkerung ein System offizieller
Lehranstalten einzurichten.

2. Der Staat hat die Oberaufsicht über den
privaten Unterricht in Ergänzung zum öf-
fentlichen Unterricht."

Kreisky

207.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

(Übersetzung)

Elfte Niederschrift (Procès-
Verbal) betreffend die Ver-
längerung der Deklaration
über den vorläufigen Bei-
tritt Tunesiens zum All-

gemeinen Zoll- und
Handelsabkommen

Die Vertragsparteien der De-
klaration vom 12. November
1959 über den vorläufigen Bei-
tritt Tunesiens zum Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommen
(im folgenden als „die Deklara-
tion" bzw. als „das Allgemeine
Abkommen" bezeichnet),

IN ANWENDUNG der Ziffer
6 der Deklaration,

KOMMEN ÜBEREIN wie
folgt:

1. Die Geltungsdauer der De-
klaration wird durch Änderung;
des Datums in Ziffer 6 auf
„31. Dezember 1979" verlän-
gert.
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2. Diese Niederschrift wird
beim Generaldirektor der VER-
TRAGSPARTEIEN des Allge-
meinen Abkommens hinterlegt.
Sie steht zur Annahme, durch
Unterzeichnung oder in anderer
Weise, durch Tunesien und durch
die teilnehmenden Regierungen
offen. Sie tritt zwischen der
Regierung Tunesiens und einer
teilnehmenden Regierung in
Kraft, sobald sie von der Re-
gierung Tunesiens und von die-
ser Regierung angenommen wor-
den ist.

3. Der Generaldirektor über-
mittelt eine beglaubigte Abschrift
dieser Niederschrift und eine
Mitteilung über jede Annahme-
erklärung an die Regierung Tu-
nesiens und an jede Vertrags-
partei des Allgemeinen Abkom-
mens.

GESCHEHEN zu Genf am
elften November neunzehnhun-
dertsiebenundsiebzig in einer ein-
zigen Urschrift in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Texte authentisch sind.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete An-
nahmeurkunde wurde am 23. März 1979 hinterlegt; die Niederschrift ist gemäß ihrer Z. 2 für
Österreich am selben Tag in Kraft getreten.

Kreisky

2 0 8 .
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

(Übersetzung)

Zweite Niederschrift
(Procès-Verbal) betreffend

die Verlängerung der
Deklaration über den vor-

läufigen Beitritt der
Philippinen zum Allgemei-
nen Zoll- und Handels-

abkommen

Die Vertragsparteien der De-
klaration vom 9. August 1973
über den vorläufigen Beitritt der
Philippinen zum Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommen
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(im folgenden als „die Deklara-
tion" bzw. als „das Allgemeine
Abkommen" bezeichnet),

IN ANWENDUNG der Ziffer
4 der Deklaration,

KOMMEN ÜBEREIN wie
folgt:
1. Die Geltungsdauer der De-
klaration wird durch Änderung
des Datums in Ziffer 4 auf
„31. Dezember 1979" verlängert.

2. Diese Niederschrift wird
beim Generaldirektor der VER-
TRAGSPARTEIEN des Allge-
meinen Abkommens hinterlegt.
Sie steht zur Annahme, durch
Unterzeichnung oder in anderer
Weise, durch die Philippinen
und durch die teilnehmenden
Regierungen offen. Sie tritt zwi-
schen der Regierung der Philip-
pinen und einer teilnehmenden
Regierung in Kraft, sobald sie
von der Regierung der Philip-
pinen und von dieser Regierung
angenommen worden ist.

3. Der Generaldirektor über-
mittelt eine beglaubigte Abschrift
dieser Niederschrift und eine
Mitteilung über jede Annahme-
erklärung an die Regierung der
Philippinen und an jede Ver-
tragspartei des Allgemeiner). Ab-
kommens.

GESCHEHEN zu Genf am
elften November neunzehnhun-
dertsiebenundsiebzig in einer ein-
zigen Urschrift in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Texte authentisch sind.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete An-
nahmeurkunde wurde am 23. März 1979 hinterlegt; die Niederschrift ist gemäß ihrer Z. 2 für
Österreich am selben Tag in Kraft getreten.

Kreisky
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